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Aktuelle Haushaltspolitik 
 

  Bundeshaushalt 2013 und Finanzplan bis 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 27. Juni 2012 beschloss das Kabinett den Regierungsentwurf für 
den Bundeshaushalt 2013 und den Finanzplan bis 2016. Der Bund soll 
im kommenden Jahr 302,2 Mrd. Euro ausgeben können. In diesem Jahr 
sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 312,7 Mrd. Euro eingeplant. 
Damit sinken die Ausgaben im kommenden Jahr um 3,4 Prozent. Die 
Nettokreditaufnahme soll von 32,1 Mrd. Euro in diesem Jahr auf 18,8 
Mrd. Euro 2013 sinken. Im Jahr 2016 will der Bund keine neuen Schul-
den mehr aufnehmen.  
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Haushalt 2013 - Fiskalpakt-Kompromiss 
noch nicht eingearbeitet 
 
 
 
 
 
Keine Nettoneuverschuldung ab 2016 - 
durch höhere Steuereinnahmen, nicht 
durch Sparanstrengungen 
 
 
 
 
 
 
Anteil der Sozialausgaben steigt, Perso-
nalausgabenquote bleibt nahezu kon-
stant 
 
 
 
 
 
In 2013 mehr für Bildung und Forschung 
sowie innere Sicherheit 

Noch nicht eingearbeitet im Etat sind die Kosten des Bund-Länder-
Kompromisses zur Umsetzung des Fiskalpakts. Nach den Planungen des 
Bundes führt dies 2013 zu einer zusätzlichen Belastung von rund einer 
Milliarde Euro. Vorschläge, wie diese zusätzliche Belastung ausgegli-
chen wird, sollen bis zur so genannten Bereinigungssitzung des Haus-
haltsausschusses des Bundestages am 8. November 2012 vorliegen.  

Für 2016 rechnet der Bund mit Steuereinnahmen i. H. v. 288,5 Mrd. 
Euro im Vergleich zu 252,2 Mrd. Euro in diesem Jahr. Große Sparbemü-
hungen sind in den Haushaltsplanungen der Bundesregierung nicht zu 
finden. Die im Bundeshaushalt etatisierten Ausgaben steigen dagegen 
moderat an. Nach Angaben der Bundesregierung wird die geplante 
Neuverschuldung 2015 unter das Niveau des letzten Vorkrisenjahres 
2008 sinken und im letzten Finanzplanungsjahr 2016 wird der Bundes-
haushalt ohne neue Schulden ausgeglichen werden können.  

Im Jahr 2013 geht der Anteil der Sozialausgaben an den Gesamtausga-
ben von 49,4 Prozent (2012) auf 48,1 Prozent zurück. Im Jahr 2016 
jedoch entfällt auf die Sozialausgaben bereits wieder die Hälfte der 
Ausgaben des Bundes. Der größte Ausgabenblock bleibt dabei die Ren-
tenversicherung. Die Personalausgaben legen 2013 zunächst auf 9,5 
Prozent der Gesamtausgaben zu, stabilisieren sich aber bis 2016 auf 
9,1 Prozent.  

In den Einzelplänen der Ressorts liegt der Schwerpunkt bei den Ausga-
bensteigerungen in den Bereichen Justiz (+17,1 Prozent), Inneres (+6,5 
Prozent) sowie Bildung und Forschung (+6,3 Prozent). Geringere Haus-
haltsansätze als 2012 weisen dagegen die Ressorts für Gesundheit  
(-13,8 Prozent), Arbeit und Soziales (-5,9 Prozent), Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (-0,8 Prozent) sowie Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (-0,4 Prozent) aus. Trotz des Rückgangs bleibt der 
Arbeits- und Sozialetat mit 118,7 Mrd. Euro der größte Einzelhaushalt. 
Die Bundesregierung rechnet mit wachsenden Rücklagen bei der Bun-
desagentur für Arbeit und einem sinkenden Beitrag in der Rentenversi-
cherung. Beim Etat für Inneres schlagen vor allem höhere Personalaus-
gaben zu Buche. Im Verkehrsetat sollen die Ausgaben für die klassi-
schen Verkehrsinvestitionen verstetigt werden.  

Fazit: Sowohl im Bundeshaushalt 2013 als auch in der Finanzplanung 
bis 2016 finden keine strukturellen Einsparungen statt. Stattdessen 
setzt die Bundesregierung auf einen stetigen Wachstumspfad und kräf-
tig steigende Steuereinnahmen. Wenn sich die Konjunktur wegen der 
anhaltenden Euro-Krise stärker abschwächt, in Folge dessen Steuerein-
nahmen sinken und Sozialausgaben steigen, wäre ein dann notwendiges 
Sparprogramm zur Einhaltung der Schuldenbremse nur schwer durch-
setzbar und würde einen konjunkturellen Abschwung verschärfen. (An)  
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  Fiskalpakt, Schuldenbremse, Konsolidierung - die 
Lage der Bundesländer 

Öffentliche Schulden steigen weiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länder rücken stärker in den Fokus der 
Schuldenbremse 
 
 
 
 
Schuldenbremse ist strenger, Fiskalpakt 
greift früher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschuldung und Konsolidierungsbe-
darf der Länder höchst ungleich verteilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbesserte Einnahmesituation seit 
2011 gibt Konsolidierung einen Schub 
 

Die öffentlichen Schulden in Deutschland steigen weiter. Zum Ende des 
ersten Quartals 2012 waren Bund, Länder und Gemeinden mit 2,042 
Bill. Euro verschuldet. Das waren 2,1 Prozent oder 42,3 Mrd. Euro mehr 
als ein Jahr zuvor. Während der Anstieg bei den Schulden des Bundes 
mit 1 Prozent relativ gering ausfiel, wuchsen die Länderschulden um  
4 Prozent und die der Gemeinden um 4,7 Prozent. Im Zeitablauf bleibt 
die Aufteilung zwischen Bund und Ländern relativ stabil: Die Länder 
sind für ein knappes Drittel der Verschuldung verantwortlich.  

Im Frühjahr 2009 wurde im Rahmen der Föderalismusreform II die 
deutsche „Schuldenbremse“ in das Grundgesetz aufgenommen. Sie 
erlaubt dem Bund ab 2016 ein um konjunkturelle Einflüsse bereinigtes 
(strukturelles) Defizit von maximal 0,35 Prozent vom BIP; die Bundes-
länder dürfen ab 2020 kein strukturelles Defizit mehr aufweisen.  

Im Zuge der Bewältigung der Staatsschuldenkrise in Europa unter-
zeichneten am 2. März 2012 die EU-Staaten (bis auf das Vereinigte 
Königreich und Tschechien) den Europäischen Fiskalpakt, nachdem das 
gesamtstaatliche strukturelle Defizit der Mitgliedstaaten maximal 0,5 
Prozent vom BIP betragen darf – bewährt mit automatischen Sanktio-
nen bei Verstößen. Die Schuldenbremse ist somit strenger als der Fis-
kalpakt, aber letzterer greift erheblich früher und erfordert eine schnel-
lere Konsolidierung, insbesondere in den Bundesländern. Im Zuge der 
Verhandlungen zur Zustimmung zum Fiskalpakt wurde den Ländern 
jedoch zugesichert, dass der Bund bis 2019 eventuell entstehende 
Strafzahlungen aus der Nichteinhaltung des Fiskalpaktes allein trägt.  

Der Abbaupfad der Schuldenbremse hat das Jahr 2010 zum Ausgangs-
punkt. In diesem Jahr reichte die Schuldenstandsquote von 8 Prozent 
des BIP in Sachsen bis zu 89 Prozent in Bremen. Die Mehrzahl der Län-
der liegt zwischen 25 und 30 Prozent. Die Zins-Steuer-Quote in 2010, 
d. h. die derzeitige Belastung der Haushalte durch die aktuelle Ver-
schuldung, reicht von 3 Prozent in Sachsen bis zu 25 Prozent in Bre-
men. Ein Großteil der Bundesländer bewegt sich zwischen 9 und 13 
Prozent. Mit Ausnahme Bayerns haben alle Länder einen Konsolidie-
rungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse, den höchsten haben 
Berlin, Bremen und das Saarland. Der Konsolidierungsbedarf erreicht in 
einigen Ländern mehr als ein Fünftel der laufenden Primärausgaben,  
d. h. der laufenden Ausgaben ohne Zinsausgaben.   

Die Mehrheit der Länder zeigt zumindest in der mittelfristigen Finanz-
planung eine positive Entwicklung bei der Haushaltskonsolidierung. 
Maßgeblich verantwortlich sind dafür die steigenden Steuereinnahmen. 
Kritischer ist die Lage im Saarland, in Bremen und in Niedersachsen. 
Deren Finanzplanung hat kaum Puffer, um unvorhergesehenen Haus-
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haltsrisiken begegnen zu können. 

Fazit: Trotz positiven Einstiegs in den Abbau der Neuverschuldung bis 
2020 sollten sich alle Länder auf einen verbindlichen Abbaupfad ver-
pflichten. Bisher gibt es diesen nur für die Empfänger von Konsolidie-
rungshilfen (Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein). Einzelne Länder haben bereits deutlich gemacht, dass sie 
Konsolidierungserfordernisse nach hinten verschieben, z. B. Nordrhein-
Westfalen. Das birgt die Gefahr, dass in den letzten Jahren bis 2020 
notwendige Sparanstrengungen politisch schwer durchzusetzen sind 
und ggf. konjunkturell schädlich wirken. (An) 
 

Aktuelle Steuerpolitik 

 

  Noch keine Einigung bei steuerlichen Gesetzge-
bungsverfahren 

 
 
 
 
 
 
 
Bundesrat verweigert Zustimmung 
 
 
 
Energetische Gebäudesanierungen 
 
 
 
 
 
 
Abbau kalte Progression 

In den laufenden Gesetzgebungsverfahren zur steuerlichen Förderung 
von energetischen Gebäudesanierungen und zum Gesetzentwurf zum 
Abbau der kalten Progression gab es bei der Sitzung des Vermittlungs-
ausschusses von Bundestag und Bundesrat vom 27. Juni 2012 keine 
Einigung. Der Ausschuss vertagte daher seine Beratungen ohne Festset-
zung eines neuen Termins.  

In beiden Gesetzgebungsverfahren hat der Bundesrat bisher seine Zu-
stimmung verweigert, da auch die Bundesländer die entsprechenden 
Steuermindereinnahmen tragen müssten. 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von energetischen Gebäu-
desanierungen sollen entsprechende Maßnahmen an Wohngebäuden 
durch eine steuerliche Abzugsmöglichkeit unterstützt werden.  

Noch Anfang des Monats sah es hierbei nach einem Kompromiss zwi-
schen Bund und Ländern aus. Der Bund hatte vorgeschlagen, einen Teil 
der Kosten von insgesamt 1,5 Mrd. Euro zu übernehmen. 

Mit dem Gesetzentwurf zum Abbau der kalten Progression soll der 
Grundfreibetrag in zwei Schritten im Jahr 2013 und 2014 angehoben 
werden. Außerdem soll der Steuertarif geändert werden, so dass alle 
Einkommen leicht steuerlich entlastet werden. Diese Maßnahmen die-
nen vor allem dazu, dass inflationsbedingte Steuermehreinnahmen an  
Arbeitnehmer und Unternehmen zurückgegeben werden. Insgesamt ist 
mit einer Entlastung von 6 Mrd. Euro zu rechnen. Auch hier tragen die 
Bundesländer wieder einen Teil der Mindereinnahmen. Daher besteht 
auch hier Streit. 
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Fazit: Eine Einigung im Vermittlungsausschuss sollte zwingend für das 
Gesetz zum Abbau der kalten Progression erfolgen. Durch die Inflations-
rate kommt es immer häufiger vor, dass nach Lohnerhöhungen das Real-
einkommen aufgrund einer höheren Steuerbelastung sinkt. (KG) 
 

  EU-Kommission will Bekämpfung von Steuerbe-
trug und Steuerhinterziehung ausweiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehrwertsteuerlücke als Rechtfertigung 
zum Tätigwerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale Ebene  
 
 
EU-Ebene 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Mitteilung vom 27. Juni 2012 hat die Europäische Kommission 
angekündigt, die bislang bestehenden Möglichkeiten zur Bekämpfung 
von Steuerbetrug und -hinterziehung zu verschärfen sowie neue Initia-
tiven auf diesem Gebiet zu starten. Sie prüft ein Handeln auf drei Ebe-
nen: national, europäisch und international. Die Maßnahmen sind un-
terschiedlich konkret und eingriffsintensiv und reichen von einer grenz-
übergreifenden Steuer-Identifikationsnummer, gemeinsamen EU-
Steuerprüfungen, Mindeststrafen für Steuervergehen bis hin zu einem 
umfassenden Informationsportal im Internet und zu einem gemeinsa-
men Vorgehen gegen Steueroasen.  

Die Kommission geht von folgenden drei Prämissen aus:  

1. Der durchschnittliche Umfang der Schattenwirtschaft in ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten beträgt ca. 20 Prozent (zwi-
schen 8 und 32 Prozent). 

2. Die Mitgliedstaaten nehmen tatsächlich nur zwischen 40 
(Griechenland) und 90 Prozent (Luxemburg) ihrer  
theoretisch möglichen Mehrwertsteuer ein. 

3. Das Verhältnis der Erhebungskosten zu den Netto-Steuerein-
nahmen reicht von 0,04 bis zu 1,7 Prozent.  

Schon am Beispiel der Mehrwertsteuerlücke wird deutlich, dass es der 
Kommission nicht nur um Betrug und Hinterziehung von Steuern geht, 
sondern insgesamt um die verbesserte Nutzung von Erhebungsmöglich-
keiten. 

EU-Instrumente, wie etwa zentrale Anlaufstellen oder ein Internetpor-
tal zu Steuerfragen, können auch auf Ebene der Mitgliedstaaten zu 
mehr Steuerehrlichkeit beitragen. 

Dank der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie können die Mitgliedstaaten 
heute Informationen zu Zinseinkünften von gebietsfremden Steuer-
pflichtigen über einen Gesamtbetrag von 20 Mrd. Euro austauschen. 
Nun müsse es darum gehen, die bereits im Jahr 2008 vorgeschlagene 
Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Investmentfonds, Trusts, 
Stiftungen, Pensionen und innovative Finanzinstrumente zu beschlie-
ßen und in die Tat umzusetzen.  
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International 

Weiter ist daran gedacht, einen Mechanismus zur schnellen Reaktion 
auf Mehrwertsteuerbetrug zu erschaffen sowie EU-Mindestvorschriften 
und –strafen zur Betrugsbekämpfung zu erlassen. Außerdem soll der 
Informationsaustausch von Beamten der Steuerverwaltung verschiede-
ner Mitgliedstaaten über neue Erscheinungsformen grenzüberschrei-
tenden Mehrwertsteuer-Betrugs („Eurofisc“) auch auf direkte Steuern 
ausgedehnt werden. 

Des Weiteren solle der Rat der Kommission das Verhandlungsmandat 
zum Abschluss von Zinssteuerabkommen mit der Schweiz, Andorra, 
Monaco, Liechtenstein und San Marino erteilen, mit denen die positi-
ven Effekte der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie auf die genannten Län-
der ausgedehnt würden. Schließlich wird die Kommission noch vor 
Ende 2012 ein „Belohnungs- und Bestrafungskonzept“ für den Umgang 
mit Steueroasen erstellen. 

Erste Einschätzung: Die Bekämpfung von Steuerbetrug und -hinter-
ziehung ist grundsätzlich zu begrüßen, da sie steuerehrliche Bürger und 
Unternehmen vor unnötiger finanzieller Belastung schützt. Gleichzeitig 
dürfen die bürokratischen Lasten aus diesen Maßnahmen nicht uferlos 
werden. Ansonsten gibt man den Steuerehrlichen „Steine statt Brot“. In 
dieser Gefahr ist vor allem der angekündigte „Schnell-Reaktionsmecha-
nismus“ bei der Mehrwertsteuer. (Wei)  
 

  Leitlinien zur einheitlichen Anwendung von 
MwSt-Vorschriften in den Mitgliedstaaten 

Ausschließlich beratende Funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auslegungshilfe als Antwort auf Fragen 
der Kommission oder der Mitgliedstaa-
ten 
 
 
 
 
 
 
 

Der Mehrwertsteuerausschuss der EU wurde nach Artikel 398 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie eingerichtet, um die koordinierte Anwendung 
der Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie – auch „MwSt.-
Systemrichtlinie“ genannt – zu fördern. Es handelt sich um einen aus-
schließlich beratenden Ausschuss ohne rechtliche Befugnisse. Seine 
Aufgabe ist es, Hinweise zur Anwendung der Richtlinie zu geben. Er tut 
dies mittels Leitlinien, Mitteilungen, Durchführungsmaßnahmen sowie 
Konsultationsergebnissen, die sich vor allem in ihrer Zielrichtung un-
terscheiden.   

Mit seinen erstmals veröffentlichten Leitlinien untersucht der Mehr-
wertsteuerausschuss die von der Kommission oder einem Mitgliedstaat 
gestellten Fragen zur Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften der 
EU. Um ein Beispiel zu geben: Bei seiner Sitzung Ende Februar 2008 
gelangte der Ausschuss fast einstimmig zu der Auffassung, dass Um-
sätze mit Abzügen von Digitalfotos, bei denen dem Kunden Papierab-
züge der Fotos ausgehändigt werden, als Lieferung von Gegenständen 
und nicht als Dienstleistung einzustufen sind (Art. 14 und 24 Mehr-
wertsteuerrichtlinie). 
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Bislang nur einstimmig beschlossene 
Richtlinien veröffentlicht 
 
 
 
 
Erste Reaktion auf die Mitteilung der 
KOM zur Zukunft der Mehrwertsteuer 

Bis dato gelangten nur die einstimmig beschlossenen Leitlinien an die 
Öffentlichkeit. Nunmehr werden zum ersten Mal alle vom MwSt.-
Ausschuss verabschiedeten Leitlinien veröffentlicht. Sie stehen auf der 
Kommissions-Website unter folgendem Link zur Verfügung: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs 

Bei dieser sog. Transparenzinitiative handelt sich um die erste sichtbare 
Auswirkung der im vergangenen November veröffentlichten Kommissi-
onsmitteilung „Zur Zukunft der Mehrwertsteuer: Wege zu einem einfa-
cheren, robusteren und effizienteren MwSt.-System, das auf den Bin-
nenmarkt zugeschnitten ist“ mit der Rechtssachennummer KOM (2011) 
851. Allgemein wird das Vorgehen als Antwort auf das Verlangen von 
Interessengruppen nach mehr Transparenz gewertet. (Wei) 

 

  Vertragsverletzungsverfahren wegen ermäßigter 
Mehrwertsteuersätze auf E-Books 

 
 
 
 
 
 
 
 
E-Books nicht im Anhang zur Richtlinie 
aufgeführt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommission sieht Wettbewerbsverzer-
rungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frank-
reich und Luxemburg eingeleitet, da diese Länder für digitale Bücher 
nur einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz erheben. Die Mehrwertsteu-
ersystem-Richtlinie zähle E-Books nicht zu den Gegenständen bzw. 
Dienstleistungen, für die Mitgliedstaaten einen ermäßigten Steuersatz 
vorsehen könnten. Die Kommission habe eine Gleichstellung mit ge-
druckten Büchern lediglich für die Zukunft angeregt. 

Nach den Rechtsvorschriften der EU können die Mitgliedstaaten ermä-
ßigte Mehrwertsteuersätze für eine begrenzte Anzahl von Gegenstän-
den und Dienstleistungen anwenden, die in Anhang III der 
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgelistet sind. Das Herunterladen digitaler 
Bücher gilt als eine auf elektronischem Wege erbrachte Dienstleistung, 
die in dieser Liste nicht aufgeführt ist und die daher auch nicht zum 
ermäßigten Satz besteuert werden kann. Frankreich und Luxemburg 
haben dennoch entschieden, ab 1. Januar 2012 E-Books mit einem 
ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu belegen (Frankreich: 7 Prozent, 
Luxemburg: 3 Prozent).  

Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Vorgehensweise gegen EU-
Recht verstößt, und hat an beide Staaten ein Aufforderungsschreiben 
als ersten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens versandt. Sie 
beruft sich dabei auf Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der Wirt-
schaftsbeteiligten anderer Mitgliedstaaten. E-Books könnten ganz 
einfach in einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitzmitgliedstaat 
des Verbrauchers erworben werden. Zu den Wettbewerbsverzerrungen 
komme es, da nach den derzeit geltenden Rechtsvorschriften die 
Mehrwertsteuersätze des Mitgliedstaats des Dienstleistungserbringers 
und nicht des Kunden angewandt werden. Mitgliedstaaten könnten 
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Einheitlicher Satz für die Zukunft selbst 
angeregt 
 
 
 
 
 
Erster Schritt eines Vertragsverletzungs-
verfahrens 

aber vor einer möglichen Änderung der Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie nicht aus eigenem Recht den Steuersatz von E-Books ermä-
ßigen.  

In ihrer Mitteilung zur Zukunft der Mehrwertsteuer vom Dezember 
2011 („Wege zu einem einfacheren, robusteren und effizienteren 
MwSt.-System, das auf den Binnenmarkt zugeschnitten ist“) hat die 
Kommission selbst die Möglichkeit erwogen, die Steuersätze für tradi-
tionelle und für digitale Bücher zu vereinheitlichen. Einen Vorschlag 
hierzu will sie bis Ende 2013 vorlegen.  

Das Aufforderungsschreiben soll Frankreich und Luxemburg Gelegen-
heit zur Stellungnahme geben. Beide Länder werden aufgefordert, sich 
innerhalb eines Monats zu äußern. Falls die vorgebrachten Argumente 
die Kommission nicht überzeugen sollten, kann diese den Verstoß for-
mal feststellen. Im Nachgang würde sie eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme versenden – die zweite Stufe eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens – und die beiden Länder auffordern, ihre Rechtsvor-
schriften zu ändern.  

DIHK-Einschätzung: Der Fall zeigt, dass eklatanten Wertungswidersprü-
chen -  papierenes Buch:  3 bzw. 7 Prozent, elektronisches Buch: 15 bzw. 
19,6 Prozent Mehrwertsteuer - schnellstmöglich abgeholfen werden 
muss. (Wei)  
  

Aktuelles Steuerrecht 

 

  BFH: Zinsschranke bei Gesellschafterbürgschaf-
ten verfassungswidrig 

Vorläufiges BFH-Verfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bürgschaften von wesentlichen Beteilig-
ten 
 
 
 
 

Mit Beschluss vom 13. März 2012 (Az. I B 111/11) in einem vorläufigen 
Verfahren äußerte der Bundesfinanzhof (BFH) verfassungsrechtliche 
Zweifel an Teilen der Zinsschranke. Konkret ging es um Bürgschaften 
von GmbH-Gesellschaftern gegenüber der Bank, die ihrerseits der 
GmbH Kredite ausgereicht hat. Diese Bürgschaften werden durch § 8a 
Abs. 2 Alt. 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG) so genannten Back-to-
back-Finanzierungen gleichgestellt und damit als Missbrauch einge-
stuft.  

Im entschiedenen Fall (vereinfacht dargestellt) wurde der klagenden 
GmbH seitens einer Bank ein Darlehen gegeben. Dieses Darlehen wurde 
u. a. durch Bürgschaften der jeweils zu 50 Prozent beteiligten Gesell-
schafter der GmbH abgesichert. Die GmbH erzielt im Streitjahr (2008) 
keine nennenswerten Zinserträge. 90 Prozent der Zinsaufwendungen  
i. H. v. 5,5 Mio. Euro gingen an die finanzierende Bank.  
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Zinsschranke greift 
 
 
 
 
 
Ausnahmen nicht einschlägig … 
 
 
 
 
… insbesondere nicht wegen Gesell-
schafter-Fremdfinanzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BFH: Verstoß gegen Artikel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand-alone-Klausel geht zu weit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Gewinnverlagerung 
 
 
 
 
Abwägung positiv 

Formal griff in dem Sachverhalt die Zinsschranke des § 4h Einkom-
mensteuergesetz (EStG). Hiernach ist ein Zinssaldo (Zinsaufwendungen 
bzgl. Zinserträge) nur i. H. v. 30 Prozent des EBITDA steuerlich abzugs-
fähig. Im vom BFH entschiedenen Fall waren nur ca. 1,4 der 5,5 Mio. 
Euro Zinsaufwand steuerlich abzugsfähig.  

Die Ausnahmen der Zinsschrankenregelung griffen nicht. § 4h Abs. 2 
Nr. 1 EStG kam nicht in Frage, da die Zinssaufwendungen 3 Mio. Euro 
überschritten. § 4h Abs. 2 Nr. 3 EStG (Escape durch Eigenkapitalver-
gleich) griff nicht, da die GmbH nicht zu einem Konzern gehörte.  

Letztlich war auch nicht die so genannte Stand-alone-Klausel des § 4h 
Abs. 2 Nr. 2 EStG anzuwenden. Zwar ist hiernach die Zinsschranke 
ausgeschlossen, wenn keine Konzernzugehörigkeit gegeben ist. Aller-
dings war die Rückausnahme der Gesellschafter-Fremdfinanzierung des 
§ 8a Abs. 2 Alt. 3 KStG anzuwenden. Hiernach greift die Stand-alone-
Klausel nicht, wenn mehr als 10 Prozent der Zinsaufwendungen an 
einen Empfänger gezahlt werden, der wiederum Rückgriff auf einen 
wesentlich beteiligten Anteilseigner nehmen kann. Das war hier der 
Fall. Die Bank erhielt mehr als 10 Prozent der Zinsaufwendungen, näm-
lich 90 Prozent. Sie konnte mittels der Bürgschaft Rückgriff auf die zu 
mehr als 25 Prozent beteiligten Gesellschafter der GmbH nehmen.  

Hiergegen klagte die GmbH und brachte das vorläufige Verfahren zur 
Aussetzung der Vollziehung vor den BFH. Dieser setzte die Vollziehung 
der Steuerbescheide aus. Die Richter hatten im konkreten Fall verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Sie beriefen sich hierbei auf das Gleich-
heitsgebot des Art. 3 Grundgesetz, welches im Steuerrecht speziell 
durch das Gebot der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und der 
Folgerichtigkeit ausgeprägt ist. Eine Belastungsentscheidung des Ge-
setzgebers muss folgerichtig umgesetzt werden. Ausnahmen brauchen 
einen besonderen sachlichen Grund.  

Der BFH hatte insbesondere bei der Rückausnahme zur Stand-alone-
Klausel verfassungsrechtliche Zweifel. Die weite Formulierung über-
schreitet möglicherweise die Grenzen der zulässigen Typisierung. Sie 
hat einen überschießenden Anwendungsbereich, da nicht nur reine 
Back-to-back-Finanzierungen betroffen sind, die möglicherweise als 
missbräuchlich einzustufen wären. Im vorliegenden Fall handelte es 
sich um eine übliche Gestellung von Sicherheiten (Gesellschafter-
Bürgschaften), nicht um eine mittelbare Finanzierung der beherrschten 
Gesellschaft über eine Bank.  

Bei dieser Konstellation kann es eben nicht zu einer Gewinnverlagerung 
kommen – eine solche sollte die Regelung in § 8a Abs. 2 KStG verhin-
dern. Umgekehrt führt die Regelung zu unverhältnismäßigen Belastun-
gen, gerade bei finanz- und ertragschwachen Unternehmen.  

Die Abwägung des Aussetzungsinteresses der GmbH und des öffentli-
chen Interesses an geordneter Haushaltsführung ging zu Gunsten der 
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Zinsschranke nicht insgesamt betroffen 

GmbH aus. Das budgetäre Interesse wurde als gering gegenüber den 
möglichen Folgen für die Liquidität der Gesellschaft angesehen. Dabei, 
so der BFH, muss keine Existenz bedrohende Lage gegeben sein. Es 
genügt, wie im Sachverhalt, dass die Steuerbelastung erheblich ist. Hier 
kommt hinzu, dass die Steuerzahlungen auf Grund der Zinsschranke 
Substanzsteuern darstellten, da sie das Ergebnis vor Steuern über-
schritten.  

Der BFH hat nicht Zweifel an der Zinsschranke insgesamt geäußert. 
Insbesondere musste er sich nicht mit der Frage eines möglichen Ver-
stoßes gegen das Nettoprinzip auseinander setzen.  

Praxishinweis: Unternehmen mit üblichen Finanzierungen, die von den 
Regelungen des § 8a KStG betroffen sind, sollten die weitere Rechtspre-
chung im Auge behalten und ggf. fragliche Fälle offen halten. (Gs) 
 

  Keine Hinzurechnung von Lagergebühren 

Abgrenzung Lager- bzw. Mietvertrag 
 
 
 
 
 
Einlagerung = Miete? 
 
 
 
 
 
 
 
Lagervertrag kein Mietvertrag 

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Magdeburg hat am 7. Mai 2012 (Az. G 
1422-67-St 216) zur Abgrenzung von Lagervertrag und Mietvertrag 
Stellung genommen. Bedeutend ist diese Frage für eine mögliche Hin-
zurechnung der Lagerentgelte bei der Gewerbesteuer nach § 8 Nr. 1 
Buchst. e Gewerbesteuergesetz (GewStG). 

Unternehmen lagern Waren verschiedenster Art oft auch in fremden 
Lagern ein, so z. B. Obst und Gemüse. Diese Nutzung könnte als Immo-
biliennutzung im Sinne der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 
einzuordnen sein. Das hätte eine Hinzurechnung der Finanzanteile der 
Nutzungsentgelte beim Gewerbeertrag zur Folge. Der sog. Finanzie-
rungserlass vom 4. Juli 2008 gibt zu dieser Frage keine eindeutige 
Antwort.  

Die OFD Magdeburg bestätigte, dass Entgelte für einen Lagervertrag 
keine Hinzurechnung nach sich ziehen, wenn neben der Gestellung des 
Lagerortes auch Obhutspflichten durch den Lagerhalter übernommen 
werden. Solche Obhutspflichten sind insbesondere: 

− Übernahme der ordnungsgemäßen Unterbringung  

− Ein- und Ausgangskontrolle  

− Regelmäßige Überprüfung und Beobachtung des Lagergutes  

− Schutz vor Diebstahl 

In diesem Fall stellen die Obhutspflichten das Hauptmerkmal des Ver-
trages dar, so dass es sich nicht mehr um einen Mietvertrag handelt.  

Praxishinweis: Bei Lagerverträgen sollten – sofern vereinbart – Ob-
hutspflichten in den Vertragsunterlagen dokumentiert werden. So kann 
bei deren Überwiegen eine Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer ver-
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mieden werden. (Gs) 
 

  Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen fraglich 

 Mit Beschluss vom 28. Februar 2012 entschied der Bundesfinanzhof 
(Az. VIII R 2/08) in einem vorläufigen Verfahren, dass generell ein Steu-
ererlass auf Sanierungsgewinne aufgrund der bereits 1997 abgeschaff-
ten gesetzlichen Grundlage nicht gewährt werden kann. Der sog. Sa-
nierungserlass des Bundesfinanzministeriums ist nicht anzuwenden. 
Dies wird damit begründet, dass der Gesetzgeber entschieden hat, dass 
Sanierungsgewinne steuerpflichtig sind. Des Weiteren greift im konkre-
ten Fall nicht die Regelung zum Steuererlass aufgrund Unbilligkeit 
nach § 227 Abgabenordnung (AO). 

Praxishinweis: Die Anwendung des Sanierungserlasses ist in der Praxis 
ungewiss. Bei Sanierungen sollte der Erlass nach Gesichtspunkten gem. 
§ 227 AO geprüft werden. (be) 
 

  Kurzinformation zu Zweifelsfragen zur Pauscha-
lierung der Einkommensteuer bei Sachzuwen-
dungen nach § 37b EStG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Kurzinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 37b Einkommensteuergesetz (EStG) ermöglicht es dem Arbeitgeber, 
Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer oder an Geschäftspartner/-
freunde bzw. deren Arbeitnehmer pauschal mit 30 Prozent zu versteu-
ern. Damit entfällt bei dem Arbeitnehmer bzw. dem Geschäftspartner 
die Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz im Rahmen der 
Lohnabrechnung bzw. Einkommensteuererklärung. In der Praxis zeigt 
sich häufig, dass es bei der Anwendung der Pauschalierung immer 
wieder zu Fragen und Abgrenzungsproblemen kommt. Die Ausgestal-
tung des § 37b EStG führt in der Praxis auch zu erheblichen bürokrati-
schen Lasten. 

Die OFD Rheinland hat am 28. März 2012 eine sog. Kurzinformation zu 
Fragen bei der Anwendung des § 37b EStG herausgegeben. Die Kurzin-
formation ist in der DStR, Heft 22, S. 1085, abgedruckt und fasst in der 
Praxis aufgetretene Zweifelsfragen und Einzelfälle, die nicht mit dem 
BMF-Schreiben vom 29. April 2008 (BStBI. L 2008, S. 566) gelöst wur-
den, zusammen. 
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Zuwendungen aufgrund hoheitlicher 
Aufgaben nicht erfasst 
 
 
 
 
Maßgeblicher Termin für Wahl-
rechtsausübung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätze der Urteile zu Warengut-
scheinen gelten 
 
 
 
 
 
40 Euro-Grenze für Aufmerksamkeiten 
gilt auch bei Dritten 
 
 
 
 
 
 

Folgende Informationen sind u. a. enthalten: 

Zuwendender nach § 37b EStG kann auch eine juristische Person öf-
fentlichen Rechts, also auch eine Kommune, sein. Sachzuwendungen, 
die durch die „hoheitliche Tätigkeit” veranlasst sind, fallen nicht unter  
§ 37b Abs. 1 Satz 1 EStG. Darunter fallen z. B. Geschenke an Bürger zu 
einem runden Geburtstag. 

Es wird nochmals klargestellt, dass für die Sachzuwendungen an eigene 
Arbeitnehmer das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung spä-
testens bis zu dem für die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuer-
bescheinigung maßgeblichen Termin (28. Februar des Folgejahres) aus-
geübt werden kann. Weiterhin wird ausgeführt, dass in den Fällen, in 
denen bisher noch keinerlei Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer 
pauschal besteuert wurden und entsprechende Sachverhalte im Rah-
men einer Lohnsteuer-Außenprüfung erstmals festgestellt werden, das 
Wahlrecht (erstmalig) noch ausgeübt werden kann. Werden weitere 
Sachverhalte in der Außenprüfung festgestellt und die Pauschalierung 
wurde bereits bei anderen Sachzuwendungen angewandt, so ist diese 
auch für die neuen Sachverhalte anzuwenden. Dies gilt auch für die 
Individualbesteuerung von Sachzuwendungen. Ein Wechsel der Besteu-
erung während der Betriebsprüfung ist nicht möglich. 

Bei der Bemessungsgrundlage wird darauf hingewiesen, dass die durch 
die BFH-Urteile zu den Warengutscheinen aufgestellten Rechtsgrund-
sätze zur Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn (Az. VI R 21/09, 
VI R 27/09, VI R 41/10) auch bei Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer 
und Dritte im Zusammenhang mit der Pauschalierung nach § 37b EStG 
anzuwenden sind. 

Wichtig ist der Hinweis, dass Zuwendungen des Steuerpflichtigen an 
seine Arbeitnehmer, die als bloße Aufmerksamkeiten (R 19.6 LStR 
2011) anzusehen sind und deren Wert 40 Euro nicht übersteigen, nicht 
in die Pauschalierung nach § 37b EStG einbezogen werden und dies 
auch für Aufmerksamkeiten an Dritte gilt. 

Fazit: Die Fragen und Einzelprobleme bei der Anwendung des § 37b EStG 
in der Praxis sind auch nicht mit der Kurzinformation gelöst. Das BMF-
Schreiben aus dem Jahr 2008 sollte dringend überarbeitet werden. Mit 
dieser Forderung und entsprechenden Vorschlägen haben wir uns aktuell 
an das BMF gewandt, um eine praxisgerechte Handhabung zu erreichen. 
(KG) 
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  Anforderungen an verbindliche Auskünfte 

Planungssicherheit 
 
 
 
 
FA muss Sachverhalt richtig erfassen 
 
 
 
 
 
 
 
Keine umfassende gerichtliche Kontrolle 

Aus Gründen der Planungs- und Entscheidungssicherheit kann der 
Steuerpflichtige nach § 89 Abs. 2 der Abgabenordnung eine verbindli-
che Auskunft darüber verlangen, wie ein in der Zukunft liegender Be-
steuerungstatbestand steuerlich zu beurteilen ist. 

Erteilt ein Finanzamt (FA) eine verbindliche Auskunft, so muss diese 
Auskunft eine Beurteilung zum richtig erfassten Sachverhalt entspre-
chend der gegenwärtigen Auffassung des FA zur steuerlichen Behand-
lung beinhalten. Wäre abzusehen, dass die Auskunft bis zur Festset-
zung des Steuerbescheids keine Gültigkeit mehr besäße, so darf das FA 
keine verbindliche Auskunft erteilen. Der Steuerpflichtige hat keinen 
Anspruch auf einen bestimmten Inhalt der verbindlichen Auskunft. 

Dies entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom  
29. Februar 2012 (Az. IX R 11/11). Aus dem Urteil geht zudem hervor, 
dass vom Steuerpflichtigen vor der tatsächlichen Steuerfestsetzung 
(Steuerbescheid) keine umfassende gerichtliche Rechtmäßigkeitskon-
trolle der Auskunft verlangt werden kann.  

Praxishinweis: Die verbindliche Auskunft eines Finanzamts muss im 
Vorfeld nicht auf Rechtmäßigkeit geprüft werden. Somit besteht kein 
Anspruch auf Anfechtung des Inhalts der Auskunft. Gegen den anschlie-
ßenden Steuerbescheid kann jedoch eine gerichtliche Prüfung einge-
klagt werden. (be) 
 

  Umsatzsteuer: BMF-Schreiben zur Neuregelung 
der elektronischen Rechnungsstellung 

 
 
 
 
 
 
 
Zukünftig Verzicht auf qualifizierte 
Signatur oder EDI möglich 
 
 
 
 
 
 
 

Mit BMF-Schreiben vom 2. Juli 2012 werden die Vereinfachungen bei 
der elektronischen Rechnung, die seit dem 1. Juli 2011 in Kraft sind, 
nunmehr auch im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) umgesetzt. 
Eine elektronische Rechnung ist nach § 14 Abs. 1 Satz 8 Umsatzsteuer-
gesetz (UStG) n. F. eine Rechnung, die in einem elektronischen Format 
ausgestellt und empfangen wird. 

Kernstück der Erleichterung der umsatzsteuerrechtlichen Regelungen 
für elektronische Rechnungen ist die Zulassung so genannter innerbe-
trieblicher Kontrollverfahren für die Gewährleistung der Echtheit der 
Herkunft, der Unversehrtheit des Inhalts und der Lesbarkeit der Rech-
nung (§ 14 Abs. 1 UStG). Die bis zum 30. Juni 2011 erforderliche quali-
fizierte elektronische Signatur oder der elektronische Datenaustausch 
(EDI) sind nur noch Beispiele für Technologien, die die Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer elektronischen Rech-
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Unternehmen haben freie Wahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerbetriebliches Kontrollverfahren 
muss verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung herstellen 
 
 
 
 
 
 
Ordnungsgemäße Aufbewahrung keine 
Voraussetzung für Vorsteuerabzug 
 
 
 
 
 
 
E-Mail-Versand "in Kopie" - keine "14c-
Steuer" 
 
 
 
 
 
 
Rechnungen per Fax - entscheidend ist 
Fax-Typ des Empfängers 
 
 
 
 
 
 

nung gewährleisten. 

Unter innerbetrieblichen Kontrollverfahren sind Verfahren zu verstehen, 
die der Unternehmer zum Abgleich der Rechnung mit seinen Zahlungs-
verpflichtungen einsetzt. Die innerbetrieblichen Kontrollverfahren be-
rühren weder die Prüfung der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG noch die Prüfung der inhaltlichen Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnung der nach §§ 14 Abs. 4, 14a UStG. Mit dem innerbetriebli-
chen Kontrollverfahren soll lediglich die korrekte Übermittlung der 
Rechnungen sichergestellt werden.  

Die Betriebe sind in der Wahl des Verfahrens frei, d. h. es werden keine 
technischen Verfahren vorgegeben, die die Unternehmen verwenden 
müssen. Ebenso wichtig: Das innerbetriebliche Kontrollverfahren unter-
liegt keiner gesonderten Dokumentationspflicht. 

Ein innerbetriebliches Kontrollverfahren erfüllt die Anforderungen, 
wenn es einen verlässlichen Prüfpfad gibt, durch den ein Zusammen-
hang zwischen der Rechnung und der zugrunde liegenden Leistung 
hergestellt werden kann. Dies kann im Rahmen eines entsprechend 
eingerichteten Rechnungswesens erfolgen, aber z. B. auch durch einen 
manuellen Abgleich der Rechnung mit vorhandenen geschäftlichen 
Unterlagen (z. B. Kopie der Bestellung, Auftrag, Kaufvertrag, Liefer-
schein, Überweisungs- oder Zahlungsbeleg).  

Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der Unternehmer 
eine nach §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Dass der 
Unternehmer hinsichtlich der Rechnung auch die Anforderungen an die 
Aufbewahrung nach § 14b UStG, §147 Abgabenordnung (AO) ein-
schließlich Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungs-
systeme (GoBS) und Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen (GDPdU) erfüllt, ist danach nicht Voraussetzung 
für den Vorsteuerabzug. 

Werden für ein und dieselbe Leistung mehrere Rechnungen ausgestellt, 
ohne dass sie als Duplikat oder Kopie gekennzeichnet werden, schuldet 
der Unternehmer den hierin ausgewiesenen Steuerbetrag nach § 14c 
Abs. 1 UStG. Dies gilt jedoch nicht, wenn inhaltlich identische  
(s. § 14 Abs. 4 UStG) Mehrstücke derselben Rechnung übersandt wer-
den. Besteht eine Rechnung aus mehreren Dokumenten, sind diese 
Regelungen für die Dokumente in ihrer Gesamtheit anzuwenden. 

Im BMF-Schreiben gibt es eine wichtige Klarstellung zur Rechnungs-
übermittlung per Fax. Entscheidend für die Einordnung als Papier- oder 
elektronische Rechnung ist der Fax-Typ des Empfängers: Sofern es sich 
hier um ein Standard-Telefax handelt, gilt die darüber empfangene 
Rechnung immer als Papierrechnung, auch wenn sie von einem Com-
puter-Fax gesendet wurde.  
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Anzuwenden für alle Umsätze nach dem 
30. Juni 2011 

Die Änderungen bzw. Ergänzungen des UStAE sind ab dem 1. Juli 2011 
anzuwenden und gelten für alle Rechnungen über Umsätze, die nach 
dem 30. Juni 2011 ausgeführt worden sind. Wird eine elektronische 
Rechnung über einen Umsatz, der vor dem 1. Juli 2011 ausgeführt und 
abgerechnet worden ist, nach dem 30. Juni 2011 berichtigt, wird es 
nicht beanstandet, wenn für die Berichtigung der Rechnung die ab dem 
1. Juli 2011 geltende neue Regelung des § 14 UStG zugrunde gelegt 
wird.  

Fazit: Bislang herrschte große Unsicherheit bei den Unternehmen, wel-
che Anforderungen die Finanzverwaltung nunmehr an die elektronische 
Rechnungsstellung stellen würden. Mit Veröffentlichung des BMF-
Schreibens gibt sie einerseits den Unternehmen Hinweise an die Hand, 
andererseits lässt sie den Unternehmen aber auch weitgehende Freihei-
ten. Damit sollte es den Unternehmen möglich sein, die Neuregelungen 
anzuwenden, ohne umfangreiche Änderungen in ihren Betriebsabläufen 
vornehmen zu müssen. 
Ob die Neuregelungen zu dem angestrebten Vereinfachungseffekt und 
Bürokratieabbau führen, hängt entscheidend davon ab, wie in der Be-
triebsprüfungspraxis mit den Erleichterungen umgegangen wird. (An, 
Ng) 
 

Gewusst 
 

  Mehrwertsteuer-Expertengruppe 

 Am 26. Juni 2012 hat die Europäische Kommission die Errichtung eines 
solchen Gremiums förmlich beschlossen und zwei Tage später in Frage 
kommende Juristen, Steuerberater, Wissenschaftler oder Buchprüfer 
zur Abgabe einer aussagekräftigen Bewerbung in englischer Sprache 
aufgerufen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 24. August 2012.  

Die Expertengruppe soll die EU-Kommission in Fragen der Mehr-
wertsteuer unterstützen und beraten. Vor allem sollen durch den fach-
lichen Austausch mit Praktikern im Vorfeld des eigentlichen Gesetzge-
bungsverfahrens Schwierigkeiten identifiziert werden, welche sich 
später bei der Umsetzung in nationales Recht oder bei der Anwendung 
ergeben können. Ziel ist es, die Arbeiten an einem einfacheren, robus-
teren und effizienteren Mehrwertsteuersystem, das auf den Binnen-
markt zugeschnitten ist, weiter zu professionalisieren. 

Die Gruppe soll aus höchstens 40 Personen bestehen, die in englischer 
Sprache tagen und mindestens zweimal im Jahr in Brüssel zu Sitzungen 
zusammen kommen. Aussicht auf Ernennung haben zum einen be-
stimmte Verbände bzw. Organisationen mit Einblick in die Umsetzung 
nationaler und europäischer Mehrwertsteuerpolitiken, zum anderen 
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erfahrene Einzelpersonen mit vergleichbaren Fähigkeiten. Das Mandat 
der Gruppenmitglieder beträgt zunächst zwei Jahre. Eine Vergütung ist 
nicht vorgesehen. (Wei) 

 

Rezensionen 

 

  E-Bilanz - rationell und richtig umstellen 

 

Tipps zur planvollen Umstellung mit Lösungen der wichtigsten Soft-
wareanbieter 

Von Diplom-Betriebswirt StB Sebastian Koch, Vorstand des XBRL 
Deutschland e. V., WP/StB Christian Nagel  
und Diplom-Kauffrau Natalya Maltseva  
 
2012, 300 Seiten, gebunden, 39,80 Euro 
ISBN: 978-3-482-63871-8 
Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne 

 
Dieser praktische Leitfaden hilft, das Projekt „E-Bilanz“ im Unterneh-
men erfolgreich abzuschließen. Zunächst stellen die Autoren die ge-
setzlichen Regelungen und die Auswirkungen des finalen BMF-
Anwendungsschreibens auf die unternehmensspezifischen Strukturen 
dar. Anschließend erläutern sie die Umstellung in vier Phasen: Von der 
Auswahl des Projektteams über die sinnvolle Terminierung bis hin zur 
richtigen Planung und Umsetzung des Projekts. Dabei geben sie Ihnen 
viele nützliche Beispiele, Praxishinweise und Arbeitshilfen an die Hand.  

Besonders praktisch: Mit Hilfe einer eigens entwickelten, umfangrei-
chen Checkliste übersehen Sie keinen wichtigen Aspekt bei der Einfüh-
rung der E-Bilanz!  

Zur Abrundung der technischen Seite des Themas stellen Ihnen die 
wichtigsten Softwareanbieter ihre aktuell angebotenen E-Bilanz-
Lösungen vor. Dazu gehören Produkte der Unternehmen ABZ Reporting, 
Addison, DATEV, Diamant Software, fwsb GmbH, hsp Handels-
Software-Partner und SAP. 

Das Buch ist speziell konzipiert für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensberater sowie Geschäftsführer und Leiter Rechnungswe-
sen von Unternehmen. 
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  Kauf, Verkauf und Übertragung von Unterneh-
men 

 

von Hans-Ulrich Lang und Claudia Ossola-Haring (Hrsg.) 
 
640 Seiten, broschiert, gebunden, 99,90 Euro 
ISBN 978-3-941480-15-5  
HDS-Verlag, Weil im Schönbuch 

 
Generationswechsel in Deutschland: Zahlreiche Unternehmer, Freibe-
rufler und Selbstständige werden in den nächsten Jahren ihr Unter-
nehmen veräußern, aufgeben, verpachten oder übertragen. Damit sind 
steuerliche, betriebswirtschaftliche und zivilrechtliche Fragen verbun-
den: Wann scheidet der Unternehmer aus dem Unternehmen aus? Wer 
ist dessen Nachfolgerin bzw. Nachfolger? Auf welche Weise soll das 
Unternehmen an den Nachfolger übergeben werden? Wie hoch ist der 
Unternehmenswert? Wie hoch ist der Kaufpreis bei einem Verkauf? 
Welche Ansprüche haben eventuelle Miterben bei einem Verkauf? Wie 
kann die Übertragung finanziert werden? Welche rechtlichen bzw. 
vertraglichen Aspekte sind zu berücksichtigen? Welche steuerlichen 
Auswirkungen hat die Übertragung?  

Dieses Buch nimmt ausführlich Stellung zu den Bereichen Steuern, 
vorvertraglicher Unternehmenskauf, Umwandlung, Bewertung, Finan-
zierung, Due-Dilligence, grenzüberschreitende Sachverhalte, Recht, 
Insolvenz, Erbfolge. Damit erhalten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte, Führungskräfte aus den Bereichen M & A, Fachanwälte 
für Steuerrecht, Unternehmer mit Kauf- oder Verkaufsabsichten, Un-
ternehmensberater eine optimale Unterstützung bei Unternehmenskäu-
fen, -verkäufen und deren Übertragung. 
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